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200/23 – Kreis Coesfeld

Achtzehnte Satzung zur Änderung der Satzung des 
Kreises Coesfeld über die Erhebung von Gebühren 
für die Benutzung von Abfallentsorgungsanlagen vom 
13.12.2023

Aufgrund der §§ 5 und 26 Abs. 1 Satz 2, Buchst. f) der Kreis-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW 
S. 270/SGV.NRW 2021), der §§ 1 bis 6 des Kommunalabga-
bengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21.10.1969 (GV.NRW S. 712/SGV.NRW 610), des § 9 des 
Kreislaufwirtschaftsgesetz für das Land  Nordrhein-Westfa-
len (LKrWG) vom 21.06.1988 (GV.NRW S. 250/SGV.NRW 
74) sowie des § 16 der Satzung über die Abfallentsorgung 
durch den Kreis Coesfeld vom 18.12.2002 - in den jeweils 
geltenden Fassungen - hat der Kreistag des Kreises Coes-
feld in seiner Sitzung am 05.12.2023 folgende Satzung be-
schlossen:

Artikel I

Die Satzung des Kreises Coesfeld über die Erhebung von 
Gebühren für die Benutzung von Abfallentsorgungsanlagen 
vom 18.12.2002 in der Fassung der siebzehnten Ände-
rungssatzung vom 14.12.2022 wird wie folgt geändert:

(1) § 5 Abs. 1 und 2 erhält folgende Fassung:

(1) Für die nach Gewicht, Nutzlast und Stückzahl abzurech-
nenden Abfallanlieferungen zu den Entsorgungsanlagen 
des Kreises Coesfeld bzw. zu den Entsorgungsanlagen vom 
Kreis beauftragter Dritter sind nachstehende Benutzungsge-
bühren zu entrichten:

1. Restabfälle aus gemeindlichen Sammlungen (Inhalte 
aus 60/80/120/240 l Gefäßen und 1.100 l Containern so-
wie Restabfälle aus Sperrmüllsammlungen)

 je Gewichtstonne:  162,50 €

2. Restabfälle aus dem kommunalen Bereich (z. B. Verwal-
tungen, Bauhöfe, Schulen) 

 je Gewichtstonne:  162,50 €

3. Umschlag von Restabfällen in Coesfeld-Brink und Trans-
port zur Entsorgungsanlage

 je Gewichtstonne:   23,00 €

4. Altholz
 je Gewichtstonne:   0,00 €

5. Verwertbare Grün- und Bioabfälle
 je Gewichtstonne:  85,50 €
  
6.	 Schadstoffe
 je Gewichtstonne:  320,00 €
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7.	 Asbesthaltige	Baustoffe	(max.	1	t	bzw.	max.	1	cbm
 i. R. einer freiwilligen Anlieferung)
 je Gewichtstonne:  300,00 €
	 Mindestgebühr:		 	 30,00	€

8. HBCD-haltige Dämmmaterialien (max. 3 cbm i. R. 
 einer freiwilligen Anlieferung)
 je Gewichtstonne:  550,00 €
	 Mindestgebühr:	 	 110,00	€

9. Altpapier
 je Gewichtstonne:  40,00 €

10. Altmetall
 je Gewichtstonne:  55,00 €

11. E-Schrott
 je Gewichtstonne:  70,00 €

(2) Grundlage für die Festsetzung der Grundgebühr nach 
§ 4 Abs. 2 ist ein Kostenanteil der im Kalkulationszeitraum 
angesetzten Vorhaltekosten für die zur Verfügung gestellten 
Entsorgungsanlagen zur Beseitigung des Restmülls. Die 
Grundgebühr beträgt 27,00 €/Einheit/Jahr bei Umlage der 
vorgenannten Kostenanteile auf die Gesamtsumme aller 
Einheiten, die sich aus der Gesamtzahl und der Größe al-
ler im Rahmen des Gemeindlichen Anschluss- und Benut-
zungszwanges angeschlossenen Restmüllgefäße unter Be-
rücksichtigung der unterschiedlichen Abfuhrintervalle ergibt. 
Stichtag für die Ermittlung der Gefäßzahlen ist der in § 4 
Abs. 2 genannte Zeitpunkt. 

Unter Berücksichtigung der bei den unterschiedlichen Ge-
fäßgrößen und bei den unterschiedlichen Abfuhrintervallen 
vorgenommenen unterschiedlichen Gewichtung hinsichtlich 
der Zuordnung der Einheiten wird die Grundgebühr für jedes 
im gemeindlichen Anschluss- und Benutzungszwang aufge-
stellte Restmüllgefäß wie folgt festgesetzt:
 

1. 60/80/120 l-Restmüllgefäß bei 
 vierwöchentlichem Abfuhrintervall
 (1 Einheit):  28,00 €/Jahr

2.  60/80/120 l-Restmüllgefäß bei 
 vierzehntägigem Abfuhrintervall 
 (1,10 Einheiten):  30,80 €/Jahr

3.  240 l-Restmüllgefäß (2 Einheiten): 56,00 €/Jahr

4.  1.100 l-Restmüllcontainer (10 Einheiten): 280,00 €/Jahr

Artikel II

Die Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung

Die	vorstehende	Satzung	wird	hiermit	öffentlich	bekannt	ge-
macht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der Kreisordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) gegen diese Satzung nach 
Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b)	 diese	 Satzung	 ist	 nicht	 ordnungsgemäß	 öffentlich	 be-
kannt gemacht worden,

c) der Landrat hat den Satzungsbeschluss vorher bean-
standet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Kreis vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Coesfeld, den 13.12.2023

Kreis Coesfeld
Der Landrat
gez. Dr. Schulze Pellengahr

201/23 – Kreis Coesfeld

Satzung des Kreises Coesfeld über die Benutzung 
des Rettungsdienstes und die Erhebung von Gebüh-
ren (Rettungsdienstsatzung Kreis Coesfeld 2024) vom 
13.12.2023

Aufgrund des § 5 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (KrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW S. 646), zuletzt geändert durch Arti-
kel 10 d. Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), 
in Kraft getreten am 2. Februar 2018, hat der Kreistag des 
Kreises Coesfeld in seiner Sitzung am 05.12.2023 folgende 
Satzung beschlossen:

§	1
Allgemeines

Der Kreis Coesfeld als Träger des Rettungsdienstes bedient 
sich zur Durchführung eines ordnungsgemäßen Rettungs-
dienstes im Sinne des § 6 RettG NRW, der Dienste der Stadt 
Dülmen und des Deutschen Roten Kreuzes - Kreisverband 
Coesfeld e. V. -, soweit er den Rettungsdienst nicht selber 
durchführt. Diese Satzung gilt für den Rettungsdienst im 
Kreis Coesfeld.

§	2
Ausführung des Rettungsdienstes

Der Krankentransport- und Rettungsdienst führt jeden ange-
forderten Transport von Kranken oder Verletzten nach Maß-
gabe der Verfügbarkeit der Krankenkraftwagen sachgemäß 
unter Beachten aller gebotenen Vorsicht, der erteilten ärzt-
lichen Weisungen und der gültigen Regeln der Ersten Hilfe 
aus. Krankenkraftwagen im Sinne dieser Satzung sind Not-
arztwagen (NAW), Rettungstransportwagen (RTW), Krank-
entransportwagen (KTW) und die im Krankentransportdienst 
eingesetzten Personenkraftwagen. Die Notwendigkeit der 
Beförderung von Kranken oder Verletzten haben Leitung 
und Bedienstete des Rettungsdienstes nicht zu prüfen, auch 
dann nicht, wenn kein ärztlicher Transportauftrag vorliegt.

Betrunkene Personen werden nicht transportiert, es sei 
denn, dass besondere Umstände (z. B. Gefahr für Leben 
und Gesundheit) einen sofortigen Transport erfordern. Lei-
chentransporte dürfen mit einem Krankenkraftwagen nicht 
durchgeführt werden.
Die Inanspruchnahme des Rettungsdienstes begründet ein 
gegenseitiges anstaltsrechtliches Benutzungsverhältnis.
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Die Leistung des Rettungsdienstes konkretisiert sich mit 
dem Einsatz des Rettungsmittels gem. § 2 RettG.

Eine den Rettungsdienst alarmierende Person macht auf 
das vermutete Vorliegen der Voraussetzungen des § 2 
RettG aufmerksam; sie wird nicht Besteller der Leistung des 
Rettungsdienstes.

Durch die Benutzung des Feuerwehrrufes 112 entsteht nicht 
zwangsläufig	ein	Notruf;	der	Feuerwehrruf	112	 ist	 lediglich	
der (technische) Schlüssel zur Gesprächsverbindung mit ei-
ner Notlagen abarbeitenden Stelle (Leitstelle).

§	3
Weisungen	für	den	Transport

Wie die Bediensteten des Rettungsdienstes sind die be-
förderten Kranken oder Verletzten an die vom Arzt/von der 
Ärztin (Notarzt/-ärztin) erteilten Weisungen hinsichtlich der 
Transportausführung gebunden.

Für den Fall, dass keine ärztliche Weisung erteilt ist, haben 
sich die zu befördernden Kranken oder Verletzten nach den 
Weisungen des Rettungsdienstpersonals zu verhalten.

Gesundheitliche oder sonstige Schäden oder Folgen, die 
aus Missachtung der vom Arzt / von der Ärztin oder vom 
Rettungsdienstpersonal gegebenen Weisungen entstehen, 
haben die Beförderten zu verantworten.

§	4
Verhalten während des Transportes

Dem nichtärztlichen Rettungsdienstpersonal ist untersagt, 
den beförderten Kranken oder Verletzten Speisen oder Ge-
tränke zu verabreichen. Ebenso ist die Verabreichung von 
Medikamenten jeder Art untersagt. Ausnahmen sind nur auf-
grund ärztlicher Weisung zulässig.

Das Rauchen und der Genuss berauschender Getränke 
oder Genussmittel im Krankenkraftwagen sind untersagt.

§	5
Begleitung

Die Begleitung Kranker oder Verletzter durch einen Angehö-
rigen	oder	eine	Pflegeperson	ist	nach	Maßgabe	des	Arztes/
der Ärztin bzw. des Rettungsdienstpersonals zulässig, bei 
Kindern und Jugendlichen erwünscht. Ein Anspruch auf 
Rückbeförderung besteht nicht.

§	6
Gebührenpflicht

Für die Benutzung der Krankenkraftwagen sowie für son-
stige Leistungen im Rahmen des Krankentransport- und 
Rettungsdienstes werden Gebühren nach dem anliegenden 
Gebührentarif, der Bestandteil dieser Satzung ist, erhoben.

Die	Verpflichtung	zur	Entrichtung	der	Gebühren	entsteht	mit	
dem Einsatz eines Rettungsmittels des Krankentransport- 
und Rettungsdienstes nach Maßgabe des Gebührentarifs.

§	7
Gebührenschuldner

Zur Zahlung der Gebühr sind in folgender Reihenfolge ver-
pflichtet:

a) der Benutzer/die Benutzerin (Notfallpatient/-in) des Ret-
tungsdienstes,

b) Personen, denen nach Bestimmungen des Bürgerlichen 
Gesetzbuches gegenüber dem Benutzer die Unterhalts-
pflicht	obliegt,

c) die böswillig den Einsatz des Krankenkraftwagens verur-
sachende Person.

Mehrere	Gebührenpflichtige	haften	als	Gesamtschuldner.

Soll die Gebühr von einer Krankenkasse getragen werden, 
ist eine ärztliche Bescheinigung innerhalb von zwei Tagen 
vorzulegen.

§	8
Fälligkeit der Gebühren

Die Gebühr ist innerhalb von vier Wochen nach Empfang der 
Zahlungsaufforderung	zu	entrichten.

§	9
Gebührengläubiger

Gebührengläubiger ist der Kreis Coesfeld.

Das Deutsche Rote Kreuz – Kreisverband Coesfeld – ist 
berechtigt, als Verwaltungshelfer die nach Maßgabe dieser 
Satzung zu entrichtenden Gebühren und Auslagen mit be-
freiender Wirkung für den Gebührenschuldner entgegen zu 
nehmen. 

§	10
Haftung

Eine Haftung gegenüber den Benutzern tritt für solche Schä-
den ein, die durch die Ausführenden des Krankentransport- 
und Rettungsdienstes schuldhaft verursacht worden sind. 
Die Benutzer der Krankenkraftwagen und die Begleitper-
sonen haften für alle Schäden, die sie schuldhaft verursa-
chen.

§	11
Rechtsmittel und Vollstreckungsmaßnahmen

Gegen die Heranziehung zu Gebühren nach dieser Satzung 
ist die Klage im Verwaltungsrechtswege zulässig.

Die Klage hat keine aufschiebende Wirkung. Rückständige 
Gebühren können im Verwaltungsvollstreckungsverfahren 
beigetrieben werden.

§	12
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 

Die Satzung des Kreises Coesfeld über die Benutzung des 
Rettungsdienstes und die Erhebung von Gebühren vom 
29.03.2023 tritt mit Ablauf des 31.12.2023 außer Kraft.
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Anlage
zur Satzung des Kreises Coesfeld über die Benutzung des 
Rettungsdienstes und die Erhebung von Gebühren (Ret-
tungsdienstsatzung Kreis Coesfeld 2024)
(in der ab 01.01.2024 gültigen Fassung)

Gebührentarif gem. § 6 der Satzung

Bei der Berechnung der Entfernung werden die Kilometer 
vom Einsatz- bzw. Notfallort bis zum Ziel des Transports be-
rücksichtigt.

1. Notarzteinsatz 

a)  mit Notarzteinsatzfahrzeug 1.110,00 €
b)  ohne Notarzteinsatzfahrzeug  501,00 €
 (je Notfallpatient) 

 Für den Transport des Notfallpatienten werden zusätz-
liche Gebühren in Rechnung gestellt.

2. Einsatz des Rettungstransportwagens (RTW-Einsatz)

a) Grundgebühr:   1.030,00 €
b) Gebühr je km ab dem 101. Kilometer:  4,15 €

      
3. Einsatz des Krankentransportwagens (KTW-Einsatz)

a) Grundgebühr:  321,00 €
b) Gebühr je km ab dem 101. Kilometer: 2,65 €

4. Tage- und Übernachtungsgelder

	 werden	nach	den	jeweils	in	Kraft	befindlichen	Sätzen	des	
Landesreisekostengesetzes NRW erhoben. 

5. Beförderung mehrerer Personen

 Bei Beförderung mehrerer Personen werden die Gebüh-
ren	der	Ziffern	2	–	4	entsprechend	aufgeteilt.

6. Aus Billigkeitsgründen kann auf die Berechnung der Ge-
bühr verzichtet werden. 

7. Die Mitnahme einer Begleitperson gem. § 5 der Satzung 
erfolgt kostenlos.

8. Nachgewiesene Auslagen, die nicht bereits in die Ge-
bühr einbezogen sind und im Zusammenhang mit der 
Durchführung eines Einsatzes entstehen, hat der Ge-
bührenschuldner zu ersetzen.

Bekanntmachungsanordnung

Die	vorstehende	Satzung	wird	hiermit	öffentlich	bekannt	ge-
macht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der Kreisordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) gegen diese Satzung nach 
Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b)	 diese	 Satzung	 ist	 nicht	 ordnungsgemäß	 öffentlich	 be-
kannt gemacht worden,

c) der Landrat hat den Satzungsbeschluss vorher bean-
standet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Kreis vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-

schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Coesfeld, den 13.12.2023

Kreis Coesfeld
Der Landrat
gez. Dr. Schulze Pellengahr

202/23 – Kreis Coesfeld

Änderungssatzung vom 13.12.2023 zur Änderung der 
Satzung des Kreises Coesfeld vom 21.12.2021 über die 
Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen auf dem 
Gebiet der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung so-
wie der Fleischhygiene 

Auf Grund

- der Verordnung (EU) Nr. 2017/625 des Europäischen 
Parlaments und des Rates über amtliche Kontrollen 
und andere amtlichen Tätigkeiten zur Gewährleistung 
der Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und 
der Vorschriften über Tiergesundheit und Tierschutz, 
Pflanzengesundheit	 und	 Pflanzenschutzmittel,	 zur	 Än-
derung der Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) Nr. 
396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, (EG) Nr. 1107/2009, (EU) 
Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 und 
(EU) 2016/2031 des Europäischen Parlaments und des 
Rates, der Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und (EG) Nr. 
1099/2009 des Rates sowie der Richtlinien 98/58/EG, 
1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG und 2008/120/
EG des Rates und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EG) Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 
89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496 EEG, 
96/23/EG, 96/93/EG und 97/78/EG des Rates und des 
Beschlusses 92/438/EWG des Rates (Verordnung über 
amtliche Kontrollen) vom 15. März 2017 (ABl. Nr. L 95/1, 
ber. durch ABl. Nr. L 137/40 vom 24.05.2017 und ABl. Nr. 
L 48/44 vom 21.02.2018) in der jeweils geltenden Fas-
sung – (VO 2017/625)

- § 2 Abs. 3 des Gebührengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.08.1999 (GV NRW S. 524/SGV NRW 2011) in der je-
weils geltenden Fassung

- § 1 Abs. 1 der Verordnung zur Regelung von Zuständig-
keiten auf Gebieten des Verbraucherschutzes (Zuständig-
keitsverordnung Verbraucherschutz NRW – ZustVOVS 
NRW) vom 03.02.2015 (GV NRW S. 293/SGB NRW788) 
in der jeweils geltenden Fassung

- §§ 5, 26 Abs. 1 Buchstabe f der Kreisordnung für das 
Land Nordrhein Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 646/SGV NRW 
2021) in der jeweils geltenden Fassung

hat der Kreistag des Kreises Coesfeld am 05.12.2023 fol-
gende Änderungssatzung beschlossen:

Art. 1

Art. 1.1

§ 1 Abs. 1 erhält folgende Fassung 

Für die in Anhang IV Kapitel II der VO Nr. 2017/625 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 15.03.2017 über 
amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Le-
bensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen 
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über Tiergesundheit und Tierschutz genannten Tä-
tigkeiten (Amtshandlungen) werden Gebühren nach 
der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung 
NRW (AVwGebO NRW) vom 08.08.2023 (GV. NRW. 
2023 S. 490) in der z.Z. geltenden Fassung erhoben.
Aufgrund des § 2 Abs. 3 Satz 1 GebG NRW wer-
den für die in dieser Satzung aufgeführten gebüh-
renpflichtigen	Amtshandlungen	 von	den	Tarifstellen	
6.4 der AVwGebO NRW abweichende Gebührensät-
ze nach dieser Satzung unter Berücksichtigung der 
Kriterien nach Kapitel VI der Verordnung (EU) Nr. 
2017/625 und des § 3 GebG NRW erhoben.

Art. 1.2 

§ 3 Abs. 1 und 2 erhalten folgende Fassung 

(1) In gewerblichen Kleinbetrieben beträgt der Ge-
bührensatz für Amtshandlungen im Zusammen-
hang mit der Fleischuntersuchung je Tier bei 
einer täglichen Gesamtzahl der Schlachtungen 
von: 

   

Art. 1.2  
 
§ 3 Abs. 1 und 2 erhalten folgende Fassung  
 
(1) In gewerblichen Kleinbetrieben beträgt der Gebührensatz für Amtshandlungen im 

Zusammenhang mit der Fleischuntersuchung je Tier bei einer täglichen Gesamtzahl der  
Schlachtungen von:  
 

 
(2) In gewerblichen Kleinbetrieben, welche die Voraussetzungen nach Art. 79 Abs. 3 der 

Verordnung EU2017/625 erfüllen, beträgt der Gebührensatz für Amtshandlungen im 
Zusammenhang mit der Fleischuntersuchung je Tier bei einer täglichen Gesamtzahl der 
Schlachtungen von:  

 
 
 

Tierart / 
Schlachtgewicht 

Staffel I Staffel II Staffel III Staffel IV Staffel V Staffel VI 

bis 5 Tiere 6 - 35 Tiere 36 - 64 Tiere 
65 - 119 
Tiere 

120 bis 199 
Tiere 

200 und 
mehr Tiere 

EUR je Tier EUR je Tier EUR je Tier EUR je Tier EUR je Tier EUR je Tier 
Kälber (bis 8 
Monate)    38,31   31,97   25,58 20,78 15,99 15,99 

ausgewachsene 
Rinder   38,60   32,25   26,07 20,96 16,13 16,13 

Schweine u. 
Wildschweine       

 weniger als 25 kg   22,66   15,67   12,68 10,19   7,84  7,84 
 mindestens 25 kg   22,66   15,67   12,68 10,19   7,84  7,84 
Schafe und Ziegen       
 weniger als 12 kg   17,18   10,83 8,71   7,04   5,52   5,52 
 mindestens 12 kg   17,18   10,83 8,71   7,04   5,52   5,52 
Wildwiederkäuer       
 weniger als 12 kg   17,18   10,83 8,71   7,04   5,52   5,52 
 mindestens 12 kg   17,18   10,83 8,71   7,04   5,52   5,52 
Einhufer   59,52   53,23   42,58 34,60 26,62  26,62 
Kaninchen 3,36 3,36 0,67   0,44   0,16   0,16 

Tierart / 
Schlachtgewicht 

Staffel I Staffel II Staffel III Staffel IV Staffel V Staffel VI 

bis 5 Tiere 6 - 35 Tiere 36 - 64 Tiere 
65 - 119 
Tiere 

120 bis 199 
Tiere 

200 und 
mehr Tiere 

EUR je Tier EUR je Tier EUR je Tier EUR je Tier EUR je Tier EUR je Tier 
Kälber (bis 8 
Monate)    25,16   25,16   20,16   16,35   12,58   12,58 

ausgewachsene 
Rinder   25,45   25,45   20,63   16,54   12,73   12,73 

Schweine u. 
Wildschweine       

 weniger als 25 kg   11,88   11,88 9,45 7,72 5,94 5,94 
 mindestens 25 kg   11,88   11,88 9,45 7,72 5,94 5,94 
Schafe und Ziegen       
 weniger als 12 kg 8,50 8,50 6,84 5,53 4,35 4,35 
 mindestens 12 kg 8,80 8,50 6,84 5,53 4,35 4,35 
Wildwiederkäuer       
 weniger als 12 kg 8,50 8,50 6,84 5,53 4,35 4,35 
 mindestens 12 kg 8,50 8,50 6,84 5,53 4,35 4,35 
Einhufer   43,02   43,02   34,42   27,96   21,51   21,51  
Kaninchen 2,56 2,56 0,58 0,39 0,14 0,14 

(2) In gewerblichen Kleinbetrieben, welche die Vo-
raussetzungen nach Art. 79 Abs. 3 der Verord-
nung EU2017/625 erfüllen, beträgt der Gebüh-
rensatz für Amtshandlungen im Zusammenhang 
mit der Fleischuntersuchung je Tier bei einer täg-
lichen Gesamtzahl der Schlachtungen von: 

   

Art. 1.2  
 
§ 3 Abs. 1 und 2 erhalten folgende Fassung  
 
(1) In gewerblichen Kleinbetrieben beträgt der Gebührensatz für Amtshandlungen im 

Zusammenhang mit der Fleischuntersuchung je Tier bei einer täglichen Gesamtzahl der  
Schlachtungen von:  
 

 
(2) In gewerblichen Kleinbetrieben, welche die Voraussetzungen nach Art. 79 Abs. 3 der 

Verordnung EU2017/625 erfüllen, beträgt der Gebührensatz für Amtshandlungen im 
Zusammenhang mit der Fleischuntersuchung je Tier bei einer täglichen Gesamtzahl der 
Schlachtungen von:  

 
 
 

Tierart / 
Schlachtgewicht 

Staffel I Staffel II Staffel III Staffel IV Staffel V Staffel VI 

bis 5 Tiere 6 - 35 Tiere 36 - 64 Tiere 
65 - 119 
Tiere 

120 bis 199 
Tiere 

200 und 
mehr Tiere 

EUR je Tier EUR je Tier EUR je Tier EUR je Tier EUR je Tier EUR je Tier 
Kälber (bis 8 
Monate)    38,31   31,97   25,58 20,78 15,99 15,99 

ausgewachsene 
Rinder   38,60   32,25   26,07 20,96 16,13 16,13 

Schweine u. 
Wildschweine       

 weniger als 25 kg   22,66   15,67   12,68 10,19   7,84  7,84 
 mindestens 25 kg   22,66   15,67   12,68 10,19   7,84  7,84 
Schafe und Ziegen       
 weniger als 12 kg   17,18   10,83 8,71   7,04   5,52   5,52 
 mindestens 12 kg   17,18   10,83 8,71   7,04   5,52   5,52 
Wildwiederkäuer       
 weniger als 12 kg   17,18   10,83 8,71   7,04   5,52   5,52 
 mindestens 12 kg   17,18   10,83 8,71   7,04   5,52   5,52 
Einhufer   59,52   53,23   42,58 34,60 26,62  26,62 
Kaninchen 3,36 3,36 0,67   0,44   0,16   0,16 

Tierart / 
Schlachtgewicht 

Staffel I Staffel II Staffel III Staffel IV Staffel V Staffel VI 

bis 5 Tiere 6 - 35 Tiere 36 - 64 Tiere 
65 - 119 
Tiere 

120 bis 199 
Tiere 

200 und 
mehr Tiere 

EUR je Tier EUR je Tier EUR je Tier EUR je Tier EUR je Tier EUR je Tier 
Kälber (bis 8 
Monate)    25,16   25,16   20,16   16,35   12,58   12,58 

ausgewachsene 
Rinder   25,45   25,45   20,63   16,54   12,73   12,73 

Schweine u. 
Wildschweine       

 weniger als 25 kg   11,88   11,88 9,45 7,72 5,94 5,94 
 mindestens 25 kg   11,88   11,88 9,45 7,72 5,94 5,94 
Schafe und Ziegen       
 weniger als 12 kg 8,50 8,50 6,84 5,53 4,35 4,35 
 mindestens 12 kg 8,80 8,50 6,84 5,53 4,35 4,35 
Wildwiederkäuer       
 weniger als 12 kg 8,50 8,50 6,84 5,53 4,35 4,35 
 mindestens 12 kg 8,50 8,50 6,84 5,53 4,35 4,35 
Einhufer   43,02   43,02   34,42   27,96   21,51   21,51  
Kaninchen 2,56 2,56 0,58 0,39 0,14 0,14 

Art. 1.3

§ 4 Abs. 1, 2 und 4 erhalten folgende Fassung

(1) In gewerblichen Großbetrieben mit Bandschlachtung be-
trägt der Gebührensatz für Amtshandlungen im Zusam-
menhang mit der Fleischuntersuchung bei der Tierart 
Schwein je Tier 1,59 €.

(2) In gewerblichen Großbetrieben beträgt der Gebühren-
satz für Amtshandlungen im Zusammenhang mit der 
Zerlegung bei der Tierart Schwein je Tonne zerlegtes 
Fleisch 1,55 €. 

(4) In gewerblichen Großbetrieben ohne Bandschlachtung 
beträgt der Gebührensatz für Amtshandlungen im Zu-
sammenhang mit der Fleischuntersuchung 75,70 Euro/
Stunde bei Einsatz eines Tierarztes. Bei Einsatz eines 
amtlichen Fachassistenten beträgt die Gebühr 41,50 €/
Stunde).
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Art. 1.4

§ 5 erhält folgende Fassung

Die Gebühr für Trichinenuntersuchungen bei Wildschwei-
nen, Sumpfbibern, Dachsen oder anderen Tieren, die Trä-
ger	 von	 Trichinen	 sein	 können	 und	 die	 gebührenpflichtig	
nicht dem Anwendungsbereich der VO (EU) Nr. 2017/625 
unterfallen sowie keiner Fleischuntersuchung unterliegen 
und für die keine Gebührenerhebung nach § 3, § 4 oder § 6 
erfolgt, beträgt je Tier bei täglichen Schlachtungen / Unter-
suchungen je Gebührenschuldner 
a) bei Entnahme durch einen Jagdausübungsberechtigten, 

dem die Probenentnahme nach § 6 der tierischen Le-
bensmittel-Überwachungsverordnung übertragen wur-
de, und Abgabe der Probe bei der Abteilung 39 – Vete-
rinärdienst und Lebensmittelüberwachung, Daruper Str. 
5, 48653 Coesfeld, oder einer von der Abt. 39 – Vete-
rinärdienst und Lebensmittelüberwachung beauftragten 
Stelle je Tier 8,00 EUR,

b) bei Abgabe der Proben bei einem amtlichen Tierarzt oder 
Probeentnahme durch einen amtlichen Tierarzt je Tier 
16,00 EUR.

Art. 1.5

§ 7 wird aufgehoben.

Art. 2

Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die	vorstehende	Satzung	wird	hiermit	öffentlich	bekannt	ge-
macht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der Kreisordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) gegen diese Satzung nach 
Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b)	 diese	 Satzung	 ist	 nicht	 ordnungsgemäß	 öffentlich	 be-
kannt gemacht worden,

c) der Landrat hat den Satzungsbeschluss vorher bean-
standet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Kreis vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Coesfeld, den 13.12.2023

Kreis Coesfeld
Der Landrat
gez. Dr. Schulze Pellengahr

203/23 – Kreis Coesfeld

Satzung vom 13.12.2023 zur Änderung der Satzung „All-
gemeine Vorschrift im Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1370/20071) des Kreises Coesfeld über 
die Festsetzung des Deutschlandtickets als Höchsttarif 
im allgemeinen ÖPNV“

Auf Grundlage von § 8 Abs. 3 und § 8a Abs. 1 Sätze 2 und 
3 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG), § 3 Abs. 1 
und	2	des	Gesetzes	über	den	öffentlichen	Personennahver-
kehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW), § 5 KrO NRW 
sowie Art. 3 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 2 Buchst. l) der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1370/2007 hat der Kreistag des Kreises 
Coesfeld in seiner Sitzung am 05.12.2023 folgende Satzung 
beschlossen:

Artikel I

Die Satzung des Kreises Coesfeld „Allgemeine Vorschrift im 
Sinne von Art. 3 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1370/20071) 
des Kreises Coesfeld über die Festsetzung des Deutsch-
landtickets als Höchsttarif im allgemeinen ÖPNV“ vom 
29.09.2023 wird wie folgt geändert:

Der Passus „Anlagen“ unter § 7 erhält folgende Fassung:

Anlage 1:

Tarifbestimmungen Deutschlandticket vom 7. März 2023 in 
der jeweils geltenden Fassung

Anlage 2:

Beschluss für ein bundesweites Clearingverfahren zur Zu-
scheidung der Einnahmen aus dem Deutschlandticket auf 
Basis des „Leipziger Modellansatzes“ vom 20. März 2023 in 
der jeweils geltenden Fassung

Anlage 3:

Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zum 
Ausgleich	 nicht	 gedeckter	 Ausgaben	 im	 öffentlichen	 Per-
sonennahverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschland-
ticket im Jahr 2023 in Nordrhein-Westfalen vom 21. April 
2023 (Richtlinien Zuwendungen Deutschlandticket ÖPNV 
NRW 2023) in der jeweils geltenden Fassung

Anlage 4:

Antragsformular für die Gewährung einer Zuwendung zum 
Ausgleich	nicht	gedeckter	Ausgaben	im	öffentlichen	Perso-
nenverkehr im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket 
im Jahr 2023 in Nordrhein-Westfalen in der jeweils gel-
tenden Fassung

Artikel II

Diese Satzung tritt gem. § 5 Abs. 4 KrO NRW nach dem Tag 
der Bekanntmachung in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die	vorstehende	Satzung	wird	hiermit	öffentlich	bekannt	ge-
macht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der Kreisordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) gegen diese Satzung nach 
Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b)	 diese	 Satzung	 ist	 nicht	 ordnungsgemäß	 öffentlich	 be-
kannt gemacht worden,

c) der Landrat hat den Satzungsbeschluss vorher bean-
standet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Kreis vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Coesfeld, den 13.12.2023

Kreis Coesfeld
Der Landrat
gez. Dr. Schulze Pellengahr

204/23 – Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	
an Frau Babette Finke

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 30.11.2023, Akten-
zeichen 36 MA COE-AX113 30.11.2023, ist zuzustellen an 
Frau Babette Finke, zuletzt wohnhaft in Schonebeck 45 A, 
48329 Havixbeck.
Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

Mit	Anordnung	 vom	 11.12.2023	 wurde	 die	 öffentliche	 Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48249 Dülmen 
Kreuzweg 27 
Abteilung 36 - Straßenverkehr 
Frau Schmidt 

Rechtsgrundlage	für	diese	öffentliche	Zustellung	ist	§	10	des	
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch	diese	öffentliche	Zustellung	können	Fristen	 in	Gang	
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Dülmen, den 11.12.2023 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36 - Straßenverkehr 
Im Auftrag 
gez. Schmidt

205/23 – Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	
an	Herrn	Miklos	Kecskes

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 12.12.2023, Ak-
tenzeichen 36 VA COE-XQ173, ist zuzustellen an Herrn Mik-
los Kecskes, zuletzt wohnhaft in Bahnhofstraße 38, 48653 
Coesfeld.
Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
der Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 

Mit	Anordnung	 vom	 12.12.2023	 wurde	 die	 öffentliche	 Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48249 Dülmen 
Kreuzweg 27 
Abteilung 36.1 
Frau Bräker 

Rechtsgrundlage	für	diese	öffentliche	Zustellung	ist	§	10	des	
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch	diese	öffentliche	Zustellung	können	Fristen	 in	Gang	
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Dülmen, den 12.12.2023 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36.1 
Im Auftrag 
gez. Bräker

206/23 – Kreis Coesfeld

Benachrichtigung des Kreises Coesfeld über die Anord-
nung	einer	öffentlichen	Zustellung	gem.	§	10	LZG	NRW	
an Herrn Anton Kirkov

Ein Dokument des Kreises Coesfeld vom 06.10.2023, Ak-
tenzeichen 36-340574-be, ist zuzustellen an Herrn Anton 
Kirkov, zuletzt wohnhaft in BG-4400 Pazardzhik, Str. Vaslez 
1 A.
Das Dokument konnte bisher nicht zugestellt werden, weil 
eine Zustellung im Ausland nicht möglich ist oder keinen Er-
folg verspricht.

Mit	Anordnung	 vom	 13.12.2023	 wurde	 die	 öffentliche	 Zu-
stellung durch eine Bekanntmachung angeordnet. Das Do-
kument kann eingesehen und vom Empfänger in Empfang 
genommen werden auf meiner Dienststelle in

48249 Dülmen 
Kreuzweg 27 
Abteilung 36 - Straßenverkehr 
Frau Berghaus 

Rechtsgrundlage	für	diese	öffentliche	Zustellung	ist	§	10	des	
Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 
07.03.2006 (GV NW S.94) in der zurzeit geltenden Fassung. 
Durch	diese	öffentliche	Zustellung	können	Fristen	 in	Gang	
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gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
Sofern das Dokument eine Ladung zu einem Termin enthält, 
kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben.

Dülmen, den 13.12.2023 

Kreis Coesfeld 
Der Landrat 
Abteilung 36 - Straßenverkehr 
Im Auftrag 
gez. Berghaus 

207/23 – Stadt Dülmen

Gebührensatzung vom 08.12.2023 zur Satzung über die 
Abfallentsorgung in der Stadt Dülmen vom 22.06.2022

Auf Grund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der z.Zt. gel-
tenden Fassung,

der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KAG NW) vom 21.10.1969 (GV 
NW S. 712) in der zur Zeit geltenden Fassung,

des § 21 der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt 
Dülmen vom 22.06.2022, in der zur Zeit geltenden Fassung, 

hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen in 
der Sitzung am 07.12.2023 folgende Satzung beschlossen:

§	1
Gebührengegenstand

Für die Inanspruchnahme der Einrichtung der städtischen 
Abfallentsorgung erhebt die Stadt Dülmen zur Deckung der 
Kosten Benutzungsgebühren.

§	2
Gebührenpflichtige

Gebührenpflichtig	ist	der	in	den	§§	5,	21	und	22	der	Satzung	
über die Abfallentsorgung in der Stadt Dülmen benannte 
Personenkreis.	Dieser	 ist	verpflichtet,	der	Stadt	gegenüber	
die zur Gebührenfestsetzung erforderlichen Angaben zu ma-
chen.	Mehrere	Gebührenpflichtige	sind	Gesamtschuldner.

§	3
Höhe der Gebühren

(1) Die Höhe der Benutzungsgebühren richtet sich nach der 
Art, Größe und Anzahl der Abfallbehälter und nach der Zahl 
der Leerungen.

(2) Die Jahresgebühr beträgt:

a) für jedes Abfallgefäß für Restmüll mit einem Fassungs-
vermögen von 60 l für die 4-wöchentliche Entleerung ein-
schl. der Kosten für die Gestellung des Gefäßes 

    = 107,81 EUR;

b) für jedes Abfallgefäß für Restmüll mit einem Fassungs-
vermögen von 60 l für die 14-tägliche Entleerung einschl. 
der Kosten für die Gestellung des Gefäßes

    = 175,61 EUR;

c) für jedes Abfallgefäß für Restmüll mit einem Fassungs-
vermögen von 80 l für die 4-wöchentliche Entleerung ein-
schl. der Kosten für die Gestellung des Gefäßes

    = 130,41 EUR;

d) für jedes Abfallgefäß für Restmüll mit einem Fassungs-
vermögen von 80 l für die 14-tägliche Entleerung einschl. 
der Kosten für die Gestellung des Gefäßes

    = 220,81 EUR;

e) für jedes Abfallgefäß für Restmüll mit einem Fassungs-
vermögen von 120 l für die 14-tägliche Entleerung ein-
schl. der Kosten für die Gestellung des Gefäßes

    = 311,22 EUR;

f) für jedes Abfallgefäß für Restmüll mit einem Fassungs-
vermögen von 240 l für die 14-tägliche Entleerung ein-
schl. der Kosten für die Gestellung des Gefäßes

    = 582,44 EUR;

g) für jeden Container für Restmüll mit einem Fassungs-
vermögen von 1.100 l für die wöchentliche Entleerung 
einschl. der Kosten für die Gestellung des Containers

    = 5.012,37 EUR;

h) für jeden Container für Restmüll mit einem Fassungsver-
mögen von 1.100 l für die 14-tägliche Entleerung einschl. 
der Kosten für die Gestellung des Containers

    = 2.526,19 EUR;

i) für die Abfuhr von zusätzlichem Restmüll in zugelas-
senen	Kunststoffsäcken	je	Stück		

    = 5,00 EUR.
 Die Gebühr ist durch den Kaufpreis abgegolten. 

   
(3) Übersteigt die Zahl der Bioabfallgefäße auf einem Grund-
stück die Zahl der Restmüllgefäße, wird in den Fällen des 
Absatzes 2 Buchstabe a) bis f) für jedes zusätzlich aufge-
stellte Bioabfallgefäß eine Zusatzgebühr von 12,00 EUR 
jährlich erhoben. In den Fällen des Absatzes 2 Buchstaben 
g) und h) wird eine entsprechende Zusatzgebühr erhoben, 
wenn das Gefäßvolumen der Bioabfallgefäße das Gefäßvo-
lumen der Restabfallgefäße um mindestens 120 l übersteigt. 
Die vorstehende Regelung gilt entsprechend für Altpapier-
gefäße, die Zusatzgebühr beträgt 12,00 EUR jährlich je Ge-
fäß. Für jeden zusätzlichen 1,1 m³ Container für Altpapier 
wird eine Zusatzgebühr von 60,00 € erhoben.

Werden auf einem Grundstück, das vom Anschluss- und 
Benutzungszwang an die Biotonne befreit ist, sämtliche Bio-
abfälle ordnungsgemäß der Eigenkompostierung zugeführt, 
ermäßigt sich die Gebühr nach Absatz 2 Buchstabe a) bis h) 
um 30,00 EUR jährlich.

(4) Eine Gebühr in Höhe von 25,50 EUR wird für Gefäße 
mit 60 l bis 240 l Fassungsvermögen sowie 45,00 EUR für 
Gefäße mit 1.100 l Fassungsvermögen erhoben

a)  für den Austausch eines vorhandenen Abfallgefäßes für 
Restmüll, Biomüll und Altpapier gegen ein Gefäß ande-
rer Größe bzw. mit einem anderen Leerungsrhythmus,

b)  für die Aufstellung eines zusätzlichen Abfallgefäßes für 
Restmüll, Biomüll und Altpapier und

c)  für den Abzug eines Abfallgefäßes für Restmüll, Biomüll 
und Altpapier, wenn mindestens noch ein weiteres Abfall-
gefäß für Restmüll auf dem Grundstück verbleibt.

(5)  Für den Austausch defekter Abfallgefäße wird keine Ge-
bühr erhoben.

(6)  Abweichend von § 4 Abs. 1 dieser Satzung entsteht die 
Gebührenpflicht	für	die	Gebühr	mit	der	Entgegennahme	
des Antrages. 
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§	4
Entstehung	und	Beendigung	der	Gebührenpflicht

(1)	Die	Gebührenpflicht	beginnt	mit	dem	Ersten	des	Monats,	
in dem die Abfallentsorgung in Benutzung genommen wurde. 
Sie endet mit dem Ablauf des Monats, in dem die Vorausset-
zungen für den Fortfall der Gebühren eingetreten sind.

(2) Tritt ein Wechsel in der Person des Grundstückseigen-
tümers	 ein,	 geht	 die	Gebührenpflicht	mit	 dem	Beginn	 des	
auf den Eigentumswechsel folgenden Monats auf den neu-
en Eigentümer über. Der bisherige Eigentümer hat der Stadt 
binnen zwei Wochen schriftlich von dem Eigentumswechsel 
Mitteilung zu machen. Zu dieser Mitteilung ist auch der neue 
Eigentümer	verpflichtet.	Wenn	der	bisherige	Eigentümer	die	
rechtzeitige Mitteilung des Eigentumswechsels schuldhaft 
versäumt hat, so haftet er für die Benutzungsgebühren, die 
auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der 
Stadt entfallen, neben dem neuen Eigentümer.

§	5
Festsetzung und Fälligkeit der Gebühren

(1) Die nach dieser Satzung zu entrichtende Gebühr wird 
von der Stadt durch Gebührenbescheid, der mit dem Be-
scheid über andere gemeindliche Gebühren verbunden sein 
kann, festgesetzt.

(2) Die Fälligkeit der Gebühren richtet sich nach den Vor-
schriften über die Entrichtung der Grundsteuer. Gibt der 
Gebührenbescheid andere Fälligkeitstermine an, so gelten 
diese.

§	6
Inkrafttreten

Diese Gebührensatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. Die Ge-
bührensatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung in der 
Stadt Dülmen vom 08.12.2022 tritt gleichzeitig außer Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Vorstehende	 Satzung	 wird	 hiermit	 öffentlich	 bekannt	 ge-
macht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b)	 diese	 Satzung	 ist	 nicht	 ordnungsgemäß	 öffentlich	 be-
kannt gemacht worden,

 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 

beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Dülmen, den 08.12.2023

Stadt Dülmen
Der Bürgermeister
gez. Hövekamp

208/23 – Stadt Dülmen

IV. Änderungssatzung vom 08.12.2023 zur Satzung der 
Stadt Dülmen zur Umlage der Kosten der Gewässer-
gebührenunterhaltung	 gem.	 §	 64	 Landeswassergesetz	
Nordrhein-Westfalen	(LWG	NRW)	vom	13.12.2019

Aufgrund

- der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt 
geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV. 
NRW. 2020, S. 916), in der jeweils geltenden Fassung,

- des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. NRW. 
1969, S. 712), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
19.12.2019 (GV. NRW. 2019, S. 1029), in der jeweils gel-
tenden Fassung,

- der §§ 39 bis 42 des Wasserhaushaltsgesetzes des 
Bundes (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31.07.2009	 (BGBl.	 I	 2009,	 S.	 2585	 ff.,	 zuletzt	 geändert	
durch	Gesetz	vom	09.06.2021	(BGBl.	I	2021,	S.	1699	ff.),	
in der jeweils geltenden Fassung,

- der §§ 62 bis 65 des Landeswassergesetzes NRW 
(LWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25.06.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert 
durch Gesetz zur Änderung des Landeswasserrechts 
vom	04.05.2021	(GV	NRW	2021,	S.	560	ff.,	ber.	GV	NRW	
2021, S. 718) in der jeweils geltenden Fassung,

- des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 19.02.1987 
(BGBl. I 1997, S. 602), zuletzt geändert durch Art. 9 a des 
Gesetzes vom 30.03.2021 (BGBl. I 2021, S. 448), in der 
jeweils geltenden Fassung,

hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen in 
der Sitzung am 07.12.2023 folgende IV. Änderungssatzung 
zur Satzung der Stadt Dülmen zur Umlage der Kosten der 
Gewässergebührenunterhaltung gem. § 64 Landeswasser-
gesetz Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) vom 13.12.2019 
beschlossen:

Artikel I

§ 5 wird wie folgt gefasst:

§	5
Gebührensatz

(1) Der Gebührensatz für Grundstücke, die im seitlichen 
Einzugsgebiet des Gewässers Unterer Heubach liegen 
und bei welchem der Wasser- und Bodenverband Un-
terer Heubach die Gewässerunterhaltung durchführt be-
trägt:

 für befestigte Flächen von Grundstücken 
 pro m²/Jahr:  0,01633 €
 für unbefestigte Flächen von Grundstücken 
 pro m²/Jahr:  0,00022 €

(2) Der Gebührensatz für Grundstücke, die im seitlichen 
Einzugsgebiet des Gewässers Unterer Kleuterbach lie-
gen und bei welchem der Wasser- und Bodenverband 
Unterer Kleuterbach die Gewässerunterhaltung durch-
führt, beträgt:
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 für befestigte Flächen von Grundstücken 
 pro m²/Jahr:  0,03001 €
 für unbefestigte Flächen von Grundstücken 
 pro m²/Jahr:  0,00022 €

(3) Der Gebührensatz für Grundstücke, die im seitlichen 
Einzugsgebiet des Gewässers Oberer Kleuterbach lie-
gen und bei welchem der Wasser- und Bodenverband 
Oberer Kleuterbach die Gewässerunterhaltung durch-
führt, beträgt:

 für befestigte Flächen von Grundstücken 
 pro m²/Jahr:   0,03353 €
 für unbefestigte Flächen von Grundstücken 
 pro m²/Jahr:   0,00020 €

(4) Der Gebührensatz für Grundstücke, die im seitlichen 
Einzugsgebiet des Gewässers Sandbach liegen und bei 
welchem der Wasser- und Bodenverband Sandbach die 
Gewässerunterhaltung durchführt, beträgt:

 für befestigte Flächen von Grundstücken 
 pro m²/Jahr:   0,01597 €
 für unbefestigte Flächen von Grundstücken 
 pro m²/Jahr:   0,00011 €

(5) Der Gebührensatz für Grundstücke, die im seitlichen 
Einzugsgebiet des Gewässers Stever-Lüdinghausen lie-
gen und bei welchem der Wasser- und Bodenverband 
Stever-Lüdinghausen die Gewässerunterhaltung durch-
führt, beträgt:

 für befestigte Flächen von Grundstücken 
 pro m²/Jahr:   0,04028 €
 für unbefestigte Flächen von Grundstücken 
 pro m²/Jahr:   0,00015 €

(6) Der Gebührensatz für Grundstücke, die im seitlichen 
Einzugsgebiet des Gewässers Obere Berkel liegen und 
bei welchem der Wasser- und Bodenverband Obere Ber-
kel die Gewässerunterhaltung durchführt, beträgt:

 für befestigte Flächen von Grundstücken 
 pro m²/Jahr:   0,04614 €
 für unbefestigte Flächen von Grundstücken 
 pro m²/Jahr:   0,00009 €

Artikel II

Diese IV. Änderungssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung

Vorstehende	 Satzung	 wird	 hiermit	 öffentlich	 bekannt	 ge-
macht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b)	 diese	 Satzung	 ist	 nicht	 ordnungsgemäß	 öffentlich	 be-
kannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt 
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

Dülmen, 08. Dezember 2023

Stadt Dülmen
Der Bürgermeister
gez. Hövekamp

209/23 – Stadt Dülmen

XV. Änderungssatzung vom 08.12.2023 zur Satzung der 
Stadt Dülmen über die Straßenreinigung und die Erhe-
bung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreini-
gungs- und Gebührensatzung) vom 19.12.2008

Aufgrund von § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.7.1994 (GV NW S. 666) in der z.Zt. geltenden Fassung, 

der	§§	3	und	4	des	Gesetzes	über	die	Reinigung	öffentlicher	
Straßen (StrReinG) vom 18.12.1975 (GV NRW S. 706) in 
der z.Zt. geltenden Fassung,

der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KAG NW) vom 21.10.1969 (GV 
NRW S. 712) in der z.Zt. geltenden Fassung,

hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen in 
der Sitzung am 07.12.2023 folgende XV. Änderungssatzung 
zur Satzung der Stadt Dülmen über die Straßenreinigung 
und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Stra-
ßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 19.12.2008 be-
schlossen:

Artikel I

§ 6 Abs. 4 der Satzung wird wie folgt gefasst:

Bei einer einmaligen wöchentlichen Reinigung beträgt die 
Benutzungsgebühr jährlich je Frontmeter (Absätze 1 - 3), 
wenn das Grundstück erschlossen wird durch  

a) eine Anliegerstraße, einen verkehrsberuhigten 
 Bereich bzw. Fußgängerbereich (Typ S 1)
   =  2,51 €/Gebührenmeter 

b) eine Haupterschließungsstraße (Typ S 2) 
   =  2,00 €/Gebührenmeter 

c) eine Hauptverkehrsstraße (Typ S 3) 
   =  1,67 €/Gebührenmeter

Bei einer zweimaligen wöchentlichen Reinigung (Innenstadt 
und erweiterter Innenstadtbereich, besondere Reinigungs-
zone) beträgt die Benutzungsgebühr jährlich je Frontmeter 
(Absätze 1 - 3), wenn das Grundstück erschlossen wird 
durch  

d) eine Anliegerstraße, einen verkehrsberuhigten 
 Bereich bzw. Fußgängerbereich (Typ S 1a) 
   = 15,47 €/Gebührenmeter 

e) eine Haupterschließungsstraße (Typ S 2a) 
   = 12,37 €/Gebührenmeter 

f) eine Hauptverkehrsstraße (Typ S 3a)  
  = 10,31 €/Gebührenmeter
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Artikel II
 
Das Straßenverzeichnis wird wie folgt erweitert:

 1 

 
Straßenverzeichnis 

Straßen 
Reinigungstypen beidseitig 

W
in

te
r-

 
w

ar
tu

ng
 

beidseitig 
Ortsteile 1 1 

a 
2 2 

a 
3 3 

a von - bis von - bis 

Gewerbestraße 
Stichstraße  x      Turnhalle – Hausnr. 21   Buldern 

 
Artikel III

Diese XV. Änderungssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. 

Bekanntmachungsanordnung

Vorstehende	 Satzung	 wird	 hiermit	 öffentlich	 bekannt	 ge-
macht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Monaten 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b)	 diese	 Satzung	 ist	 nicht	 ordnungsgemäß	 öffentlich	 be-
kannt gemacht worden,

 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 

beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Dülmen, den 08.12.2023

Stadt Dülmen
Der Bürgermeister
gez. Hövekamp

210/23 – Stadt Dülmen

I. Änderungssatzung vom 08.12.2023 zur Satzung der 
Stadt Dülmen über die Entsorgung des Inhaltes von 
Grundstücksentwässerungsanlagen – Klärschlamment-
sorgungssatzung	–	vom	31.	März	2023

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), 
zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 25.06.2015 
(GV. NRW. 2015, S. 496), in der jeweils geltenden Fas-
sung, der §§ 60, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes des 
Bundes (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31.07.2009	 (BGBl.	 1	 2009,	 S.	 2585	 ff.),	 zuletzt	 geändert	
durch Gesetz vom 04.08.2016 (BGBl. 1 2016, S. 1972), in 
der	 jeweils	geltenden	Fassung,	der	§§	43	ff.	LWG	NRW	in	
der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. 
NRW. 1995, S. 926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
08.07.2016	(GV.	NRW.	2016,	S.	559	ff.),	in	der	jeweils	gel-

tenden Fassung, des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
vom 19.02.1997 (BGBl. I 1997, S. 602), zuletzt geändert 
durch Art. 4 Abs. 55 des Gesetzes vom 18.07.2016 (BGBl. 
1 2016, S. 1666), in der jeweils geltenden Fassung, sowie 
der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser - SüwVO 
Abw - (GV. NRW. 2013, S. 602) hat die Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Dülmen in der Sitzung am 07.12.2023 
folgende I. Änderungssatzung beschlossen:

Artikel I

§ 12 erhält folgende Fassung:

Für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen 
wird eine Grundgebühr von 113,90 Euro pro Abfuhr und eine 
Zusatzgebühr von 15,70 Euro je Kubikmeter abgefahrenen 
Grubeninhalt aus einer Kleinkläranlage und 7,20 € je Ku-
bikmeter	abgefahrenen	Grubeninhalt	aus	einer	abflusslosen	
Grube erhoben.

Artikel II

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Vorstehende	 Satzung	 wird	 hiermit	 öffentlich	 bekannt	 ge-
macht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf von 6 Monaten seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-
den kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b)	 diese	 Satzung	 ist	 nicht	 ordnungsgemäß	 öffentlich	 be-
kannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Dülmen, den 08.12.2023

Stadt Dülmen
Der Bürgermeister
gez. Hövekamp
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211/23 – Stadt Dülmen

XXII. Änderungssatzung vom 08.12.2023 zur Satzung 
über die Erhebung von Abwassergebühren und Abwas-
serabgaben (Abwassergebührensatzung) der Stadt Dül-
men vom 19.12.1997

Auf Grund der § 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994, 
S. 666), in der jeweils geltenden Fassung, der §§ 1, 2, 
4, 6, 7 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 
1969 (GV. NRW. 1969, S. 712), in der jeweils geltenden 
Fassung, des § 54 des Landeswassergesetzes NRW in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. 
NRW. 1995, S. 926), in der jeweils geltenden Fassung, der 
§§ 2, 8 und 9 des Gesetzes über Abgaben für das Einlei-
ten von Abwasser in Gewässer (AbwAG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 18. Januar 2005, (BGBl. I S. 
314), in der jeweils geltenden Fassung und des Nordrhein-
Westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserab-
gabengesetz vom 08.07.2016 (AbwAG NRW, GV. NRW. 
2016,	S.	559	ff.),	in	der	jeweils	geltenden	Fassung,	hat	die	
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen in der 
Sitzung am 07.12.2023 folgende XXII. Änderungssatzung 
beschlossen: 

Artikel I

Der § 3 Abs. 1 erhält folgende neue Fassung:

Die Benutzungsgebühr (einschließlich Abwasserabgabe) für 
Schmutz- und Niederschlagswasser beträgt jährlich:

a) bei einem Anschluss für 
 Schmutzwasser je Kubikmeter 2,49 Euro
b) bei einem Anschluss für 
 Niederschlagswasser je Quadratmeter 0,89 Euro

Artikel II

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Vorstehende	 Satzung	 wird	 hiermit	 öffentlich	 bekannt	 ge-
macht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf von 6 Monaten seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-
den kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-
geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt,

b)	 diese	 Satzung	 ist	 nicht	 ordnungsgemäß	 öffentlich	 be-
kannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-

schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Dülmen, den 08.12.2023

Stadt Dülmen
Der Bürgermeister
gez. Hövekamp

212/23 – Stadt Dülmen

Jahresabschluss 2021 des Abwasserwerkes der Stadt 
Dülmen

Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 weist eine Bilanz-
summe von 77.965.471,54 € aus. Die Ergebnisrechnung 
schließt mit einem Bilanzgewinn von 1.492.193,49 € und 
die Finanzrechnung mit einem Minus von 1.135.220,18 € 
ab. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen 
hat am 07.12.2023 den Jahresabschluss 2021 mit den vor-
genannten Zahlen sowie den Anhang und den Lagebericht 
2021 in der vorgelegten Fassung festgestellt. Der Bilanzge-
winn ist laut Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 
der Gewinnrücklage im Sonderhaushalt des Abwasser-
werkes zuzuführen. 

Der Jahresabschluss 2021 wurde von der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft EuReWi Euregio Revision GmbH, Coes-
feld, geprüft.

Diese hat mit Datum vom 18.10.2023 folgenden uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 

„BESTÄTIGUNGSVERMERK	DES	UNABHÄNGIGEN	AB-
SCHLUSSPRÜFERS

An das 

Abwasserwerk der Stadt Dülmen
(eigenbetriebsähnliche Einrichtung), Dülmen

VERMERK	 ÜBER	 DIE	 PRÜFUNG	 DES	 JAHRESAB-
SCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Abwasserwerkes der 
Stadt Dülmen (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) - be-
stehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der 
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem An-
hang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Lagebericht des Abwasserwerks der Stadt Dülmen (ei-
genbetriebsähnliche Einrichtung) für das Geschäftsjahr vom 
1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen we-
sentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebs-
verordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen 
i. V. m. den einschlägigen deutschen für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 
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Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 
31. Dezember 2021 sowie seiner Ertragslage für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 
2021 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zu-
treffendes	Bild	von	der	Lage	der	eigenbetriebsähnlichen	
Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ent-
spricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung 
des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-
treffend	dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere 
Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmä-
ßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts ge-
führt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB un-
ter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 
„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestä-
tigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von 
der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung unabhängig in Über-
einstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen	 Berufspflichten	 in	 Übereinstimmung	 mit	 diesen	
Anforderungen	erfüllt.	Wir	sind	der	Auffassung,	dass	die	von	
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeig-
net sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter (Betriebslei-
tung) und des für die Überwachung verantwortlichen 
Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Auf-
stellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der 
Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und 
dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Über-
einstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen - beabsichtigen oder unbeabsich-
tigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die ge-
setzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie 
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, 
auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, so-
fern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutref-

fendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
künftigen	 Entwicklung	 zutreffend	 darstellt.	 Ferner	 sind	 die	
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet 
haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Überein-
stimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigen-
betriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen 
zu ermöglichen sowie um ausreichende und geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwa-
chung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft 
zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von we-
sentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen 
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes	Bild	von	der	Lage	der	eigenbetriebsähnlichen	
Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften 
der Eigenbetriebsverordnung des Bundeslandes Nordrhein-
Westfalen entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
künftigen	Entwicklung	zutreffend	darstellt,	sowie	einen	Be-
stätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, 
aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 
vernünftigerweise erwarten werden könnte, dass sie ein-
zeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahres-
abschlusses	 und	Lageberichts	 getroffenen	wirtschaftlichen	
Entscheidungen	von	Adressaten	beeinflussen.

Während	 der	 Prüfung	 üben	wir	 pflichtgemäßes	 Ermessen	
aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 

Darüber hinaus

•	 identifizieren	und	beurteilen	wir	die	Risiken	wesentlicher	
- beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstel-
lungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese 
Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für un-
sere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesent-
liche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist 
bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beab-
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 
bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prü-
fung des Jahresabschlusses relevanten internen Kon-
trollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts 
relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü-
fungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
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Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 
ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetz-
lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsme-
thoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit 
zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessen-
heit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Un-
sicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Ge-
gebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kön-
nen. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine we-
sentliche	Unsicherheit	 besteht,	 sind	wir	 verpflichtet,	 im	
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser	jeweiliges	Prüfungsurteil	zu	modifizieren.	Wir	zie-
hen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 
bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangen 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gege-
benheiten können jedoch dazu führen, dass die eigen-
betriebsähnliche Einrichtung ihre Unternehmenstätigkeit 
nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und 
den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der 
Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, 
dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetrieb-
sähnlichen Einrichtung vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das 
von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetz-
lichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten An-
gaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 
und geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei 
insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeut-
samen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen 
Annahmen.  Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereig-
nisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben 
abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen 
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die 
wir während unserer Prüfung feststellen. 

SONSTIGE	GESETZLICHE	UND	ANDERE	RECHTLICHE	
ANFORDERUNGEN

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen der ei-
genbetriebsähnlichen Einrichtung i. S. v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 

HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. De-
zember 2021 befasst. Gemäß § 103 Abs. 3 GO NRW haben 
wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzu-
gehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der 
Auffassung	gelangt,	dass	uns	keine	Sachverhalte	bekannt	
geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der 
wirtschaftlichen Verhältnisse der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung Anlass geben.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirt-
schaftlichen Verhältnisse der eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Sys-
teme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prü-
fungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der 
Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragen-
kreis 11 bis 16, durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, an-
hand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 
16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu we-
sentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht 
Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßig-
keit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die 
Geschäftspolitik zu beurteilen.“

Das Druckwerk zum Jahresabschluss 2021 wird gemäß § 26 
Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung NRW bis zur Feststel-
lung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme 
verfügbar gehalten beim Abwasserwerk der Stadt Dülmen, 
Verwaltungsgebäude Heinrich-Leggewie-Straße 13, Zimmer 
12, 48249 Dülmen. Die Einsichtnahme ist während der all-
gemeinen	Öffnungszeiten	 (montags	bis	 freitags	 von	08.30	
bis 12.00 Uhr, außerdem montags von 14.00 bis 16.00 Uhr 
sowie donnerstags von 14.00 bis 18.00 Uhr) möglich. 

Dülmen, den 08.12.2023

Abwasserwerk der Stadt Dülmen

  I.V.
gez.	Gerle	 gez.	Böinghoff
Betriebsleiter Leitung Finanzen

213/23 – Stadt Dülmen

1. 65. Änderung des Flächennutzungsplanes, Teilbe-
reich II für den Bereich „Grundversorgungszentrum 
Dernekamp“ in der Gemarkung Dülmen-Kirchspiel

2. Verfahren zur III. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 13/3 „Grundversorgungszentrum Dernekamp“ – 
Teilbereich 2 „Klimaschutzsiedlung“ und zur Auf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. 13/3 „Grundver-
sorgungszentrum Dernekamp“ - Teilbereich 3

hier:	Veröffentlichung	der	Entwürfe

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen hat in 
ihrer Sitzung am 07.12.2023 beschlossen, die Entwürfe zur 
Aufstellung bzw. zur Änderung der oben bezeichneten Bau-
leitpläne einschließlich ihrer Begründung gemäß § 3 Abs. 2 
Baugesetzbuch	(BauGB)	im	Internet	zu	veröffentlichen.	
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Die räumlichen Geltungsbereiche der Bauleitpläne sind den 
mitveröffentlichten	Übersichtsplänen	zu	entnehmen.

Die Entwürfe der Bauleitpläne werden mit ihren Begrün-
dungen und den wesentlichen, bereits vorliegenden umwelt-
bezogenen Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) in der zurzeit geltenden Fas-
sung, in der Zeit vom

22.12.2023 bis einschließlich 02.02.2024

im	Internet	unter	der	nachfolgenden	Adresse	veröffentlicht:

www.duelmen.de/bauleitplanung/beteiligung

Darüber hinaus liegen die Planunterlagen zur Einsicht im 
Verwaltungsgebäude der Stadt Dülmen, Heinrich-Leggewie-
Straße 13, 2. Obergeschoss, Fachbereich Stadtentwicklung, 
wie	folgt	öffentlich	aus:

Montag bis Freitag  08.00 bis 12.00 Uhr,
Montag bis Mittwoch 14.00 bis 16.00 Uhr und
Donnerstag 14.00 bis 18.00 Uhr.

Innerhalb	der	oben	genannten	Veröffentlichungsfrist	können	
Stellungnahmen zu den Planentwürfen abgegeben werden. 
Die Stellungnahmen sollen elektronisch 

- über die o.g. Internetadresse 
 www.duelmen.de/bauleitplanung/beteiligung oder 
- per E-Mail an stadtentwicklung@duelmen.de

übermittelt werden. Bei Bedarf können Stellungnahmen 
auch per Briefpost an Stadt Dülmen, Markt 1, 48249 Dülmen 
abgegeben werden. 

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der	 Beschlussfassung	 über	 den	 betreffenden	 Bauleitplan	
unberücksichtigt bleiben. 

Bezüglich des Verfahrens zu 1 wird ergänzend darauf hin-
gewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 
Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in 
einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Um-
welt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des 
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen 
ausgeschlossen	 ist,	 die	 sie	 im	 Rahmen	 der	 Veröffentli-
chungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, 
aber hätte geltend machen können. 

Zu den Bauleitplänen sind folgende Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar:

- Umweltbericht 
- Sachverständige artenschutzrechtliche Relevanzprü-

fungen
-	 Bodengutachten	zu	stofflichen	Bodenbelastungen
- Stellungnahme zu artenschutzrechtlichen Belangen
- Stellungnahme zu Bodendenkmalen

Die umweltbezogenen Stellungnahmen enthalten Informati-
onen zu den Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter 
Mensch,	Tiere,	Pflanzen,	Boden,	Wasser,	Luft,	Klima,	Land-
schaft, Kultur und sonstige Sachgütern einschließlich der 
Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern.

Die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen	nehmen	an	der	Veröffentlichung	im	Internet	
teil.

Dülmen, 11.12.2023

Stadt Dülmen - FB 61 -
Der Bürgermeister
In Vertretung
gez. Mönter
Stadtbaurat

www.duelmen.de/bauleitplanung/beteiligung
www.duelmen.de/bauleitplanung/beteiligung
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Anlage zu Nr. 213/23 - Stadt Dülmen
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214/23 – Stadt Dülmen

Satzung über die Veränderungssperre für den Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes Nr. 246 „Heidelohstraße“ 
der Stadt Dülmen

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen hat 
in ihrer Sitzung am 07.12.2023 die Veränderungssperre für 
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 246 „Heide-
lohstraße“ der Stadt Dülmen gemäß § 14 Abs. 1 und § 16 
Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) 
in der zurzeit geltenden Fassung als Satzung beschlossen.
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 16 Abs. 2 i. V. m. 
§ 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser 

Bekanntmachung tritt die Satzung über die Veränderungs-
sperre für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
246 „Heidelohstraße“ der Stadt Dülmen in Kraft.

Der räumliche Geltungsbereich der Satzung ist dem mitver-
öffentlichten	Übersichtsplan	zu	entnehmen.

Jedermann kann die Satzung über die Veränderungssper-
re für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 246 
„Heidelohstraße“ einschließlich Lageplan im Verwaltungs-
gebäude der Stadt Dülmen, Heinrich-Leggewie-Straße 13, 
2. Obergeschoss, Fachbereich Stadtentwicklung, während 
folgender Zeiten einsehen und über deren Inhalte Auskunft 
verlangen:
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Montag – Freitag 08.30 – 12.00 Uhr, 
außerdem
Montag  14.00 – 16.00 Uhr und
Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr

Darüber hinaus ist die Satzung über die Veränderungssper-
re für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 246 
„Heidelohstraße“ einschließlich Lageplan auch online unter 
der Internet-Adresse 

h t t p : / / w w w. o - s p . d e / d u e l m e n / p l a n / u e b e r s i c h t .
php?S=3&L1=8&pid=76980 

abrufbar.

Hinweise:

1. Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 und 3 BauGB über 
die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprü-
che wird hingewiesen.

2. Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
kann gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung NRW in 
der z. Zt. gültigen Fassung gegen Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungsplä-
ne nach Ablauf von sechs Monaten nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß	öffentlich	bekannt	gemacht	worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.

Dülmen, den 11.12.2023

STADT DÜLMEN 
Der Bürgermeister
gez. Hövekamp

215/23 – Stadt Dülmen

1.) 103. Änderung des Flächennutzungsplanes für den 
Bereich	 „Freiflächen-Photovoltaikanlage	 Graute	
Kamp“ in der Gemarkung Buldern

2.) Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes	 Nr.	 251	 „Freiflächen-Photovoltaikanlage	
Graute Kamp“

hier: Aufstellungsbeschluss

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen hat in 
ihrer Sitzung am 07.12.2023 folgende Beschlüsse gefasst:

zu 1.)
Gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634) in der zurzeit geltenden Fassung wird die 
Einleitung des Verfahrens zur 103. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes	 für	 den	 Bereich	 „Freiflächen-Photovoltaik-
anlage Graute Kamp“ in der Gemarkung Buldern beschlos-
sen.

zu 2.)
Gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634) in der zurzeit geltenden Fassung wird die 
Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung des vorhabenbe-
zogenen	 Bebauungsplanes	 Nr.	 251	 „Freiflächen-Photovol-
taikanlage Graute Kamp“ für einen Bereich zwischen der 
Eisenbahnstrecke Wanne-Bremen, der Landesstraße 835, 
der Kreisstraße 4 und dem Hagenbach in der Gemarkung 
Buldern beschlossen.

Die räumlichen Geltungsbereiche der o. g. Beschlüsse sind 
dem	mitveröffentlichten	Übersichtsplan	zu	entnehmen.

Die räumlichen Geltungsbereiche sind auch online unter der 
Internet-Adresse 

h t t p : / / w w w. o - s p . d e / d u e l m e n / p l a n / u e b e r s i c h t .
php?S=3&L1=8&pid=76913
(Flächennutzungsplan)

und

h t t p : / / w w w. o - s p . d e / d u e l m e n / p l a n / u e b e r s i c h t .
php?S=3&L1=8&pid=76933
(Bebauungsplan)

abrufbar.

Mit dieser Bekanntmachung wird die Einleitung der o. g. Ver-
fahren gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekanntgemacht.

Dülmen, den 08.12.2023

Stadt Dülmen - FB 61 -
Der Bürgermeister
In Vertretung
gez. Mönter
Stadtbaurat

http://www.o-sp.de/duelmen/plan/uebersicht.php?S=3&L1=8&pid=76980
http://www.o-sp.de/duelmen/plan/uebersicht.php?S=3&L1=8&pid=76980
http://www.o-sp.de/duelmen/plan/uebersicht.php?S=3&L1=8&pid=76913
http://www.o-sp.de/duelmen/plan/uebersicht.php?S=3&L1=8&pid=76913
http://www.o-sp.de/duelmen/plan/uebersicht.php?S=3&L1=8&pid=76933
http://www.o-sp.de/duelmen/plan/uebersicht.php?S=3&L1=8&pid=76933
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Anlage zu Nr. 215/23 - Stadt Dülmen

216/23 – Stadt Dülmen

1.)	1.	 Änderung	 des	 Sachlichen	 Teilflächennutzungs-
planes	„Windenergie“	für	den	Bereich	„Hanrorup“	in	
der Gemarkung Rorup

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen hat in 
ihrer Sitzung am 07.12.2023 folgenden Beschluss gefasst:

zu 1.)
Gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634) in der zurzeit geltenden Fassung wird die 
Einleitung des Verfahrens zur 1. Änderung des Sachlichen 

Teilflächennutzungsplanes	 „Windenergie“	 für	 den	 Bereich	
Hanrorup in der Gemarkung Rorup beschlossen.

Der räumliche Geltungsbereich des o. g. Beschlusses ist 
dem	mitveröffentlichten	Übersichtsplan	zu	entnehmen.

Der räumliche Geltungsbereich ist auch online unter der 
Internet-Adresse 

h t t p : / / w w w. o - s p . d e / d u e l m e n / p l a n / u e b e r s i c h t .
php?S=3&L1=8&pid=76914

abrufbar.

http://www.o-sp.de/duelmen/plan/uebersicht.php?S=3&L1=8&pid=76914
http://www.o-sp.de/duelmen/plan/uebersicht.php?S=3&L1=8&pid=76914
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Mit dieser Bekanntmachung wird die Einleitung des o. g. 
Verfahrens gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt-
gemacht.

Dülmen, den 08.12.2023

Stadt Dülmen - FB 61 -
Der Bürgermeister
In Vertretung
gez. Mönter
Stadtbaurat
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217/23 – Stadt Dülmen

1.)	2.	 Änderung	 des	 Sachlichen	 Teilflächennutzungs-
planes	„Windenergie“	für	den	Bereich	„Hövel“	in	der	
Gemarkung Buldern

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dülmen hat in 
ihrer Sitzung am 07.12.2023 folgenden Beschluss gefasst:

zu 1.)
Gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634) in der zurzeit geltenden Fassung wird die 
Einleitung des Verfahrens zur 2. Änderung des Sachlichen 
Teilflächennutzungsplanes	 „Windenergie“	 für	 den	 Bereich	
„Hövel“ in der Gemarkung Buldern beschlossen.

Der räumliche Geltungsbereich des o. g. Beschlusses ist 
dem	mitveröffentlichten	Übersichtsplan	zu	entnehmen.

Der räumliche Geltungsbereich ist auch online unter der 
Internet-Adresse 

h t t p : / / w w w. o - s p . d e / d u e l m e n / p l a n / u e b e r s i c h t .
php?S=3&L1=8&pid=76915

abrufbar.

Mit dieser Bekanntmachung wird die Einleitung des o. g. 
Verfahrens gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt-
gemacht.

Dülmen, den 08.12.2023

Stadt Dülmen - FB 61 -
Der Bürgermeister
In Vertretung
gez. Mönter
Stadtbaurat

http://www.o-sp.de/duelmen/plan/uebersicht.php?S=3&L1=8&pid=76915
http://www.o-sp.de/duelmen/plan/uebersicht.php?S=3&L1=8&pid=76915
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218/23 – Sparkasse Westmünsterland

Kraftloserklärungen von Sparurkunden der Sparkasse 
Westmünsterland

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spar-
urkunde mit der Nummer 353112295 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 30.11.2023

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spar-
urkunde mit der Nummer 338155427 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 30.11.2023

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spar-
urkunde mit der Nummer 335384673 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 04.12.2023

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand

Kraftloserklärung

Die SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND erklärt die Spar-
urkunde mit der Nummer 400034112 hiermit für kraftlos.

Ahaus / Dülmen, den 04.12.2023

SPARKASSE WESTMÜNSTERLAND
gez. Der Vorstand


